
         Anlage 0 
 

 

Begründung der besonderen Dringlichkeit: 
 

Sollte die Vorlage nicht in der Sitzung am 29.10.2012 beraten werden, verzögert sich 
die Baumaßnahme um ca. ¼ Jahr. Aufgrund des festgestellten Bedarfs ist dies nicht 
zu vertreten.  


